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Beschluss:

Dem Haushaltsentwurf 2019, soweit er in die empfehlende Beschlusszuständigkeit des 
Grünflächenausschusses fällt, und den in den Anlagen

1. Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Haushalt 2019
    (Anlage 1)
2. Ergebnishaushalt (Anlage 2)
3. Finanzhaushalt/Investitionsprogramm (Anlage 3)

aufgeführten Änderungen wird zugestimmt/nicht zugestimmt.

Sachverhalt:

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte sowie die Ansatzveränderungen der Verwaltung 
haben Änderungen der Produkterträge und -aufwendungen zur Folge. Aus technischen 
Gründen sind die Auswirkungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat darstellbar. 
Die endgültigen Produkt-Planbeträge können daher erst im Enddruck des Haushaltsplanes 
2019 abgebildet werden.

Zum Jahresabschluss 2017 (für das Haushaltsjahr 2018) sind für den Fachbereich Stadtgrün 
und Sport Haushaltsreste von 6,7 Mio. Euro gebildet worden. Bis Ende 2022 ist geplant, 
diese Haushaltsreste bis auf einen Stand von 4,7 Mio. Euro abzubauen. Der von der 
Verwaltung vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2019, der den Haushaltsresteabbau bis Ende 
2022 mit insgesamt 20,7 Mio. Euro beziffert, beinhaltet diese Planung. Darin ist für den 
Fachbereich 67 für das Jahr 2018 ein Haushaltsresteabbau von 800.000 Euro enthalten. Für 
das Jahr 2018 wird aktuell von einem Haushaltsresteabbau von 400.000 Euro ausgegangen.

Geiger

Anlage/n:
Anlage 1: Finanzunwirksame Anträge
Anlage 2: Ergebnishaushalt
Anlage 3: Finanzhaushalt/Investitionsprogramm
Anlage 4: Anfragen zum Haushalt



   

 
 
 

Anlage 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzunwirksame Anträge 

der Fraktionen und Stadtbezirksräte 

zum Haushalt 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-FU 037- 

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 037 
 
 
Teilhaushalte:  10, 61, 67 
 
 
Schaffung eines eigenständigen Umweltdezernates  
 
Die Verwaltung wird gebeten, alle notwendigen Schritte der Umsetzung in die Wege zu lei-
ten, um die mit Umweltfragen und Stadtgrün befassten Abteilungen der Dezernate III und VII 
zu einem eigenständigen Umweltdezernat zusammenzufassen. Den Gremien ist anschlie-
ßend eine diesbezügliche Beschlussvorlage zu unterbreiten. 
 
Begründung: 

 
In der Vergangenheit hat sich mehrfach gezeigt, dass es insbesondere bei Bauprojekten im 
Spannungsfeld zwischen Umweltaspekten und Finanzinteressen von Investoren zu Interes-
senskonflikten kam (siehe Bsp. Holzmoor). Künftig sollen durch die Schaffung eines eigen-
ständigen Umweltdezernates diese Interessenskonflikte vermindert und dabei Umweltschutz-
aspekte stärker und angemessen berücksichtigt werden. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

GA am 01.11.2018      

FPA am 29.11.2018      

 

 

 

 

 
 



-FU 046- 

Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 046 
 
 
Teilhaushalt: FB 61, FB 67 
 
 
Prüfauftrag: Biodiversitätsförderung durch Anregung von Artenschutzmaßnahmen auf 
privaten Grundstücken, z. B. durch eine Broschüre 
 
Die Verwaltung wird gebeten, zu prüfen, ob eine Broschüre erstellt werden könnte, die z. B. 
allen Haushalten mit der Mitteilung über die Grundsteuer zugeleitet wird und in der über 
mögliche private Maßnahmen zum Artenschutz informiert wird. 
 
Begründung: 

 
Der Artenschutz durch Private ist ebenso wichtig wie der durch öffentliche Stellen und 
müsste genauso forciert werden. So sind z. B. Dach-, Fassaden- und Hofbegrünungen, das 
Anbringen von Nisthilfen für Solitärbienen, Vögel (auch Schwalben), Insekten, Fledermäuse 
usw., das Auslegen von Totholz (Stämme, Stubben, Reisighaufen usw.), das Anlegen von 
Streuobstwiesen, Steinhaufen oder Kleingewässern enorm hilfreich und wichtig. 
 
Der Artenschwund ist so enorm, dass auch durch die privaten Grundstücksbesitzer eine Um-
kehr erreicht werden muss. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Der Fachbereich Stadtgrün und Sport bereitet gemäß Ratsbeschluss zurzeit die Reaktivie-
rung des vom Rat 1993 beschlossenen und bis 2001 mit Finanzmitteln ausgestatteten „För-
derprogrammes einschließlich Förderrichtlinie für Dach-, Fassaden-, Innenhof- und Vorgar-
tenbegrünung in der Stadt Braunschweig“ vor. Dieses Programm zur Förderung der ökologi-
schen Stadtgestaltung und naturnahen Wohnumfeldverbesserung wird inhaltlich überarbeitet 
und aktualisiert und kann um weitere Komponenten, die der gezielten Biodiversitätsförderung 
auf Privatgrundstücken dienen, ergänzt werden.  

 
Im Zuge der damaligen Programmentwicklung sind eine Vielzahl von Infoflyern und Infoblät-
tern, bspw. zur Dach- und Fassadenbegrünung, zur naturnahen Gestaltung von Innenhöfen 
und Gärten, Pflanzlisten, Tipps für spezielle Artenschutzmaßnahmen etc. entwickelt worden, 
die die Basis für die mit dem Antrag angestrebte Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Bio-
diversität bilden könnten.  

 
Dies könnte in Verbindung mit der ohnehin für das Förderprojekt „Förderung der biologi-
schen Vielfalt in der Stadt Braunschweig“ (mit Fördermitteln des Landes Niedersachsen und 
der EU in Höhe von 2.750.000 € gefördert/Gesamtvolumen: 3.450.000 €) angestrebten inten-
siven Öffentlichkeitsarbeit geschehen. Im Förderprojekt sind unter anderem die Anlage von 6 
Streuobstwiesen und die Entwicklung von rund 30.000 m² naturnahen und ökologisch wert-
vollen Blühstreifen und Blühflächenstreiten vorgesehen. 
 
Ausschussempfehlung: 
 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

GA am 01.11.2018      

FPA am 29.11.2018      

 



-FU 053- 

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 053 
 
 
Teilhaushalt: FB 67 
 
 
Herbizidfreies Braunschweig 
 
Auch 2019 wird im Bereich der Grünflächenpflege auf den Einsatz von Herbiziden verzichtet. 
 
Begründung: 

 
Der Rat hat in seiner Sitzung vom 06.02.2018 auf Antrag der BIBS-Fraktion beschlossen, im 
Jahre 2018 auf den Einsatz von Herbziden in der Grünflächenpflege zu verzichten. Für das 
kommende Jahr soll dies fortgesetzt werden. 
 
Ausschussempfehlung: 
 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

GA am 01.11.2018      

FPA am 29.11.2018      

 



-FU 054- 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Nr. 054 
 
 
Teilhaushalte: Alle, FB 01 
 
 
Jährlicher Bericht zur Umsetzung von Haushaltsanträgen der Ratsfraktionen 
 
Die Verwaltung wird gebeten, in Zukunft vor den Beratungen des Haushalts einen kurzen 
Überblick über die Umsetzung bzw. den Bearbeitungsstand der im Zuge der Beratungen des 
laufenden Haushaltsjahres beschlossenen Anträge der Ratsfraktionen zu geben. 
 
Begründung: 

 
Jedes Jahr werden im Rahmen der Haushaltsberatungen etliche größere und kleinere Haus-
haltsanträge der Ratsfraktionen beschlossen. Während die Umsetzung vieler dieser Anträge 
deutlich erkennbar ist, erschließt sich den Ratsfraktionen nicht bei allen Anträgen der aktu-
elle Bearbeitungsstand innerhalb der Verwaltung. Im Sinne der Transparenz des Haushalts 
ist es wünschenswert, den Ratsfraktionen den Sachstand zumindest überblicksartig mitzutei-
len. Um einen allzu großen Aufwand innerhalb der Verwaltung zu vermeiden, kann ein sol-
cher Überblick auch in tabellarischer Form, z.B. mit Kategorien wie "umgesetzt", "in Bearbei-
tung" oder "noch nicht begonnen" und ggf. mit kurzen Erläuterungen erfolgen. 
 
Ausschussempfehlung: 
 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

GA am 01.11.2018      

FPA am 29.11.2018      

 
 
 



-FU 055- 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Nr. 055 
 
 
Teilhaushalte: Alle, FB 10 
 
 
Fördermöglichkeiten aktiv bewerben 
 
Auf den Internetseiten der Stadt Braunschweig wird an zentraler Stelle ein Überblick über 
sämtliche städtischen Fördermöglichkeiten für Vereine, Verbände, Organisationen und Ein-
zelpersonen gegeben. Diese Fördermöglichkeiten sollen möglichst übersichtlich nach The-
men geordnet und leicht verständlich dargestellt werden. Es sollen außerdem alle für den 
Antragsteller notwendigen Informationen (Förderrichtlinien, Antragsformulare, Ansprechpart-
ner etc.) an dieser Stelle aufgelistet werden. 
 
Begründung: 

 
Die Stadt Braunschweig bietet ihren Bürgern eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten, von de-
nen zahlreiche Vereine und Verbände, aber durchaus auch Einzelpersonen profitieren kön-
nen. Die Vielzahl der Fördermöglichkeiten korrespondiert mit einer großen Anzahl an Förder-
richtlinien für die einzelnen Fachbereiche mit jeweils eigenen Anforderungen und spezifi-
schen Formularen. 
Eine zentrale Informationsseite kann dabei helfen, aktiv auf Förderprogramme hinzuweisen 
und kann für die Bürger*innen eine wichtige Hilfe dabei sein, gezielt und passgenaue städti-
sche Förderprogramme zu finden und zu nutzen. 
 
Ausschussempfehlung: 
 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

GA am 01.11.2018      

FPA am 29.11.2018      

 





























Anlage 4 

FB 67 12.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 033 der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
          
Text: 

 
Die Verwaltung wird darum gebeten, die Erfahrungen mit der herbizidfreien 

Grünflächenpflege insbesondere auf Tennenplätzen darzustellen. Dabei interessieren uns 

insbesondere die folgenden Aspekte:  

 

1. Konnten alle Beschlüsse, die der Rat im Zuge der Beratungen des Haushaltsplans 

2018 getroffen hat, umgesetzt werden.  

2. Stehen auch im Entwurf des Haushaltsplans 2019 ausreichende Mittel zur 

Verfügung, um die herbizidfreie Grünflächenpflege mit derselben Intensität 

fortzuführen.  

3. Konnten auch die städtischen Gesellschaften dazu bewogen werden, auf den 

Einsatz von Herbiziden komplett oder zumindest weitestgehend zu verzichten.  
 

 

Begründung:  
 
Im Zuge der Beratungen des Haushaltsplans 2018 hat der Rat der Stadt 

Braunschweig mehrere Beschlüsse zur herbizidfreien Grünflächenpflege gefasst. Zum 

einen wurden zur herbizidfreien Pflege von Tennenplätzen dauerhaft 115.000 € in den 

Haushalt eingestellt. Zum anderen wurde beschlossen, fünf Stellen, die mit einem kw-

Vermerk versehen waren, für die Ausweitung der städtischen Grünpflege zur 

Verfügung gestellt. Die Verwaltung wurde außerdem darum gebeten, auf die 

städtischen Gesellschaft einzuwirken, damit diese ebenfalls zu einem Verzicht auf 

Glyphosat oder andere Herbizide bewogen werden können.  
 

 
 

Antwort: 
 
Zu 1.) 
Ja, alle Beschlüsse, die der Rat im Zuge der Beratungen des Haushalts 2018 diesbezüglich 
getroffen hat, sind von der Verwaltung umgesetzt worden.  
 
In den Stellenplan 2018 sind dauerhaft 4 Saisonstellen für die thermische und mechanische 
Bekämpfung von Wildkräutern auf Sportfunktionsflächen (Tennenflächen) von 
Sportfreianlagen für den Vereinssport und den Schulsport aufgenommen worden.  
 



Anlage 4 

Darüber hinaus sind in den Stelllenplan 2018 einmalig 5 Saisonstellen für die manuell-
mechanische Bekämpfung von Wildkräutern auf städtischen Vegetationsflächen 
aufgenommen worden.  
Dem Ratsauftrag, zum Ende der Vegetationsperiode 2018 zu den Haushaltsberatungen einen 
Evaluationsbericht zur herbizidfreien Grünflächenpflege vorzulegen, wird dadurch 
entsprochen, dass zur Sitzung des Grünflächenausschusses am 1.November 2018, in der der 
Teilhaushalt 2019 des Fachbereiches Stadtgrün und Sport beraten wird, der gewünschte 
Evaluationsbericht im Rahmen einer Mitteilung vorgelegt wird. 
 
Zu 2.) 
 
Für den Bereich der Bekämpfung von Wildkräutern auf Sportfunktionsflächen ist die Frage zu 
bejahen. 
 
Hinsichtlich der herbizidfreien Grünflächenpflege sind im Entwurf der Verwaltung für den 
Haushalt 2019 im Stellenplan keine Saisonstellen enthalten, da die politische Bewertung des 
von der Verwaltung vorzulegenden Evaluationsberichtes im Kontext mit den 
Haushaltsplanberatungen 2019 abzuwarten bleibt  
 
Zu 3.) 
 
Von der Verwaltung sind hierzu mehrere Gespräche mit der Nibelungen Wohnbau GmbH 
Braunschweig geführt worden. Die Gesprächsergebnisse deuten darauf hin, dass die 
Nibelungen Wohnbau Überlegungen dahingehend anstellt, mittelfristig bei der 
Grünflächenpflege auf den Einsatz von Herbiziden zu verzichten. Inwieweit andere städtische 
Gesellschaften aktuell ähnliche Überlegungen anstellen, ist der Verwaltung nicht bekannt. 
Falls gewünscht, müsste zu dieser Thematik eine weitere Umfrage unter den Betracht 
kommenden Gesellschaften erfolgen. 
 
 
gez. 
 
 
Geiger 
  



Anlage 4 

FB 67 21.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 035 der Fraktion DIE 
LINKE 
          
Text: 
 
Die Verwaltung wird gebeten zu erläutern, aus welchen Maßnahmen das Großprojekt 
Kleingartenanlagen I Modernisierung, Projekt-Nr.4S.670052, besteht. Dabei wird 
insbesondere um Erläuterung gebeten, warum bislang keine finanziellen Mittel zur 
Verfügung standen, für 2019 auch keine eingeplant sind und erst ab 2020 jeweils 350.000 
Euro zur Verfügung gestellt werden sollen. 

 

 

Begründung:  
 
keine 
 
Antwort: 
 
Im Rahmen dieses Projektes sollen die Ergebnisse/Handlungsempfehlungen der 
Kleingartenentwicklungsplanung in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Hierzu zählen 
beispielsweise die Instandsetzung/Modernisierung der inneren Erschließungsstruktur bzw. von 
Gemeinschaftsflächen von städtischen Bestandskleingartenanlagen, die bauliche Erweiterung 
städtischer Anlagen oder die planerische Neuordnung von Anlagen im Stile von 
Kleingartenparks. 
 
Haushaltsmittel in größerem Umfang wurden in der Vergangenheit deshalb nicht eingeplant, 
weil es kein übergeordneter Planwerk mit klaren Zielsetzungen und konzeptionellen Hinweisen 
für mögliche Bedarfe im Hinblick auf die Anpassung der städtischen Kleingarteninfrastruktur 
gab.  
 
Mit der abschließenden Vorlage des Kleingartenentwicklungskonzeptes ist im 1. Halbjahr 2019 
zu rechnen. Danach sind erste Umsetzungsschritte vorzubereiten und Vorentwurfs- und 
Entwurfsplanungen für die Realisierung erster Projekte zu erarbeiten, die ab 2020 baulich 
entwickelt werden, sodass Mittel für den Bau erst ab Anfang des Jahres 2020 benötigt 
werden. Aufträge für Planungsleistungen sollen aber schon ab dem 2. Halbjahr 2019 vergeben 
und Ausschreibungen vorbereitet werden, was über eine Verpflichtungsermächtigung möglich 
wird und auch der Vermeidung von Haushaltsresten dient. Planung und Ausschreibung sind 
nur dann sinnvoll und möglich, wenn in der langfristigen Finanzplanung Haushaltsmittel zur 
Verfügung stehen.  
 
 
gez. 
 
 
Geiger 
  



Anlage 4 

FB 67 21.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 036 der Fraktion DIE 
LINKE 
          
Text: 
 
Die Verwaltung wird gebeten zu erläutern, aus welchen Maßnahmen das Großprojekt 
Park- und Grünanlagen/ Optimierung der Nutzung, Projekt-Nr.4S.670053, besteht. Dabei 
wird insbesondere um Erläuterung gebeten, warum bislang keine finanziellen Mittel zur 
Verfügung standen, für 2019 auch keine eingeplant sind und erst ab 2020 250.000 Euro 
und 2021 500.000 Euro, zur Verfügung gestellt werden sollen. 

 

 

Begründung:  
 
keine 
 
Antwort: 
 
Braunschweig verfügt über eine Vielzahl von Grün- und Parkanlagen, deren Erhalt und 
Ausbau für die Bevölkerung einen sehr hohen Stellenwert haben. Die einzelnen Maßnahmen 
des Gesamtprojektes sollen unter anderem dazu dienen, die Infrastruktur dieser erwähnten 
Anlagen zu modernisieren und an die Bedürfnisse der Bevölkerung anzupassen, bspw. dem 
Wunsch nach Bewegung und freizeitsportlicher Aktivität in grünbestimmten Freiräumen. 
 
Mit entsprechenden Maßnahmen soll die Naherholungsfunktion der öffentlichen Grünräume 
bzw. der grünen Infrastruktur weiter verbessert und optimiert, aber auch die 
Ökosystemdienstleistungen, die städtischen Grünflächen erbringen, bspw. durch Maßnahmen 
zur naturnahen Entwicklung und Pflege, gestärkt werden. 
 
Die weitergehende Umsetzung der in den für eine Reihe von Parkanlagen vorliegenden 
Parkpflegewerken genannten Empfehlungen unter Berücksichtigung historischer Bezüge und 
gartendenkmalpflegerischer Aspekte ist ebenfalls beabsichtigt.  
 
Haushaltsmittel in größerem Umfang wurden in der Vergangenheit nicht veranschlagt, weil es 
im Fachbereich Stadtgrün und Sport andere Prioritätensetzungen gab.  
 
Mittel sind deshalb erst im Haushalt 2020 enthalten, weil in 2019 noch eine Reihe 
konzeptioneller Vorarbeiten zu leisten sind. 
 
 
gez. 
 
 
 
Geiger 
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